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Eswardie Pfarrerin, der sich eine
betagte Bewohnerin einesAlters-
undPflegeheims imBezirkDiels-
dorf schliesslich anvertraute.Die
damals 88-Jährige erzählte der
Seelsorgerin im Januar 2022vom
Pflegeassistenten, der ihr im
vergangenen halben Jahr immer
wieder an die Brüste gefasst und
diese geknetet habe.

Bei der polizeilichen Befra-
gung schilderte die Seniorin
14 Tage später, dass der Mann
regelmässig vor ihr sein Glied
entblösst und sich selbst befrie-
digt habe. Dabei habe er um ihre
Hilfe gebeten. Der heute 58-Jäh-
rige habe sich auch zu ihr ins Bett
gelegt und versucht, bei ihr
«reinzukommen». Erst als sie
sichmit Händen und Füssen ge-
wehrt habe, habe er von ihr ab-
gelassen. Eine Viertelstunde
nach diesen Schilderungen ver-
starb die Frau.

«Ich kann nichtmehr,
alles ist vorbei»
Das von der Seelsorgerin infor-
mierte Heim hatte denMitarbei-
ter gleichentags fristlos entlas-
sen und amnächstenTagAnzei-
ge erstattet. Am Donnerstag
musste sich der Inder am Be-
zirksgericht Dielsdorf verant-
worten. Die Staatsanwältinwarf
ihm mehrfache sexuelle Nöti-
gung und mehrfache teils ver-
suchte sexuelle Handlungenmit
einemAnstaltspflegling vor,wie
der Tatbestand offiziell heisst.

Der Familienvater schilderte
demGericht, er sei seit demVor-
fall vor drei Jahren arbeitslos,
sitze nurnoch in seinemZimmer
und rede mit niemandem. Er
habe 1000 Bewerbungen ge-
schrieben: «Ich kann nichtmehr,
alles ist vorbei.» An die Vorfälle
erinnere er sich kaum, sagte er
in gebrochenemDeutsch.Auf das
Entlassungsgespräch angespro-
chen, bei dem er alles zugegeben
hat, sagte er: «Ichweiss garnicht,
was ich da unterschrieben habe.»

«Der Beschuldigte hat den
letzten Lebensabschnitt der Ge-
schädigten zur Hölle gemacht»,
sagte die Staatsanwältin. «Er

suchte sich gezielt einwehrloses
Opfer aus.» Schon sein Klopfen
an die Zimmertür habe derwehr-
losen Seniorin Angst gemacht.
«Stellen Sie sich vor, das wäre
Ihre Mutter.» Ein Gutachten be-
scheinige der 88-Jährigen Ur-
teilsfähigkeit. «An der polizeili-
chen Befragung gibt es deshalb
nichts zu rütteln.»

Der Anwalt des Pflegeassis-
tenten bezeichnete das Gutach-
ten als lückenhaft. «Die Geschä-
digte nahm täglich zwölf Medi-
kamente. Sie zeigte bereits 2017
kognitive Defizite und war auf
der Demenzabteilung unterge-
bracht.» Bei der polizeilichen
Befragung,von derVideoaufnah-
men existieren, habe sie sehr ab-
wesend gewirkt: «Auch wurden
ihr Worte in den Mund gelegt.»
Beim Unterzeichnen der Kündi-
gung habe sein Klient unter gros-
sem Druck gestanden und nicht
gewusst, was er unterschrieb.

Erverlangte einen Freispruch für
den nicht vorbestraften Mann.
Die Staatsanwältin forderte eine
Freiheitsstrafe von zweieinhalb
Jahren, davon sechs Monate un-
bedingt, einen Landesverweis
von fünf Jahren und ein lebens-
langesTätigkeitsverbot: «Es dür-
fen nie mehr Schutzbedürftige
seinen verqueren Fantasien aus-
gesetzt sein.»

Er darf niemehr
zurück in die Pflege
Das Gericht sprach den Mann
vom Vorwurf der mehrfachen
sexuellen Nötigung frei. Es kön-
ne nicht zweifelsfrei nachgewie-
sen werden, dass er weiter
gehende sexuelle Handlungen
mit der Frau angestrebt habe.
Einen Schuldspruch gab es bei
denmehrfachen sexuellenHand-
lungenmit einemAnstaltspfleg-
ling, also für das Kneten der
Brüste und das Onanieren vor

der Patientin. Die Heimbewoh-
nerin habe zwaranAltersdemenz
gelitten, das bedeute aber nicht,
dass sie generell urteilsunfähig
gewesen sei. «Siewar in der Lage,
die Übergriffe wahrzunehmen
und darüber zu berichten», führ-
te derRichter aus.Die Zweifel am
Gutachten teilte das Gericht
nicht: «DieAussagen derGeschä-
digten sind verwertbar.»

Das Gericht verurteilte den
nicht vorbestraften Mann zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
von 18Monaten, bei einer Probe-
zeit von zwei Jahren, und sprach
ein lebenslanges Tätigkeitsver-
bot aus. Das bedeutet, dass der
Mann niemehrmit volljährigen,
besonders schutzbedürftigen
Personen oder im Gesundheits-
bereichmit direktem Patienten-
kontakt tätig sein darf. Ein Lan-
desverweis ist bei diesem Straf-
tatbestand nach dem zum
Tatzeitpunkt geltenden Recht

nicht vorgesehen. Gegen das
Urteil kann Berufung eingelegt
werden.

«Unbedingt sofort
Polizei informieren»
Mit der sofortigen Meldung an
die Polizei habe das Heim rich-
tig gehandelt, sagt Albert Wett-
stein, ehemaligerChefarzt Stadt-
ärztlicherDienst Zürich:Wervon
einem solchen Vorfall betroffen
sei, auch als Angehörige, sollte
sofort dasHeim informieren und
unbedingt auf einer umgehen-
den Meldung an die Polizei
beharren oder diese selbst
benachrichtigen. Heute gebe es
geschulte Fachleute, sogenann-
te Forensic Nurses, die in einem
solchen Fall wichtige Spuren
sichern könnten.

Das seiwichtig, ummutmass-
licheTatpersonen zu überführen
oder eben auch zu entlasten.
Nicht immer erhärte sich einVer-
dacht, beispielsweise wenn eine
Patientin oder ein Patient an pa-
ranoiden Vorstellungen leide.
«Da kann dasWaschen im Intim-
bereich schonmal als Vergewal-
tigung erlebt werden.» Wichtig
sei es deshalb auch, die Polizei
über den geistigen Zustand der
mutmasslichen Opfer zu infor-
mieren.

Opfermeist
die Pflegenden
Wettstein, der heute für die un-
abhängige Beschwerdestelle für
das Alter (UBA) tätig ist, betont
aber auch, dass die meisten se-
xuellen Übergriffe inAlters- und
Pflegeheimen von den Bewoh-
nenden ausgehen, insbesondere
von Menschen mit fortgeschrit-
tenerDemenz.Mit zunehmender
Hirnleistungsschwäche komme
es oft zu Enthemmung. Dann
könnten sexuelle Impulse nicht
mehr unterdrückt werden, und
Pflegende würden mit Worten
oder auch den Händen sexuell
belästigt. «Das sind leider fast
alltägliche Erfahrungen für vie-
le Pflegende.» Der Umgang da-
mit sei Teil der Ausbildung. Da-
bei werde auch vermittelt, wie
das Belästigungsrisiko vermin-
dert werden kann.

88-Jährige war ihremPfleger ausgeliefert
Bezirksgericht Dielsdorf Kurz vor ihrem Tod vertraute sich eine Heimbewohnerin der Pfarrerin an.
Ein Pflegeassistent wurde nun wegen sexueller Handlungen im Altersheim verurteilt.

Der Pfleger wurde vom Alters- und Pflegeheim nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe fristlos entlassen. Symbolfoto: Thomas Egli

«Die Seniorin
litt zwar an
Altersdemenz,
das bedeutet aber
nicht, dass sie
generell
urteilsunfähig
war.»

Der Richter

DieMitteilung der Stadt Opfikon
kommt nüchtern daher.Doch be-
endet sie das Tauziehen um die
Höchstgeschwindigkeit auf der
Thurgauerstrasse. Das ist jene
Hauptstrasse, die am Glattpark
vorbeiführt undOpfikonmit der
Stadt Zürich verbindet.

Mittels Postulat hatte Ulrich
Weidmann (SVP) auf dieser
Strasse schon im Mai 2021 eine
Reduktion auf Tempo 50 gefor-
dert. Es galt Tempo 60. Dies vor
dem Hintergrund mehrere Ver-
kehrsunfälle in der Umgebung
des Autobahnanschlusses A51.

Realisiert werden konnte die
Temporeduktion aber nicht.
Denn die Kantonspolizei führte
eineVorprüfung durch und kam
zumSchluss, dass dieVorausset-
zungen für Tempo 50 generell
nicht gegeben seien: Vorausset-

zung dafür wäre eine dichte
Überbauung auf einer der beiden
Strassenseiten.

Auf der Höhe des Autobahn-
HalbanschlussesA51 hatten sich
damals gemäss Kantonspolizei
23 Unfälle bei derAusfahrt ereig-
net und 7 auf Höhe Einfahrt.
Allerdings habe kein Zusammen-
hang festgestelltwerden können
zwischen den Unfällen und der
gefahrenen Geschwindigkeit.

In der Stadt Zürich
gilt schon Tempo 50
Schräg an der Situation: Auf
Stadtzürcher Seite gilt Tempo 50.
Aber nicht bis zur Stadtgrenze.
Denn bevor es nach Opfikon
geht, folgt noch einAbschnittmit
Tempo 30. Dies aber nur tempo-
rär. Der Hintergrund: Schulkin-
der queren an der Stellemit dem

verlangsamtenVerkehrdie Stras-
se – zumindest bis noch in die-
sem Jahr eine Passerelle steht. Ist
der neue Übergang erst einmal
da, gilt wieder Tempo 50.

Unddas gilt nun auch bald auf
Opfiker Seite. «Bald» heisst: ab
dem Zeitpunkt, zu dem die ent-
sprechende Signalisation ange-
bracht wird. Die Schilder sollen
in den nächsten Wochen aufge-
hängt werden. Verfügt hat die
Kantonspolizei das neue Tem-
poregime bereits am 13. Dezem-
ber 2024, wie aus der Mitteilung
der Stadt Opfikon hervorgeht.
Geltenwird es auf der Glattpark-
strasse von der Haltestelle Fern-
sehstudiobisKnotenAmbassador
und eben auch auf der Thurgau-
erstrasse, vom Knoten Ambassa-
dor bis zur Stinson-Strasse am
nördlichen Ende des Glattparks.

Den Ausschlag für den Sinnes-
wandel gegeben hat lautMedien
dienst der Kantonspolizei das
Temporegime in der Stadt Zü-
rich: «Im Sinne der Geschwin-
digkeitsharmonisierung von Zü-
rich her kommend, wurde mit
demkantonalenTiefbauamt und
der Stadt Opfikon entschieden,
dass in diesem Innerortsbereich
generell 50 eingeführt werden
kann.» Das ganze Strassenbild
und die Zunahme des Verkehrs-
aufkommens liessen eine Tem-
poreduktion zu. Und zurAnzahl
derUnfälle: «Im Jahr 2022 regis-
trierte die Kantonspolizei Zürich
in der Ausfahrt zur Thurgauer-
strasse 3, in der Einfahrt 4 Ver-
kehrsunfälle. Im Jahr 2023 wa-
ren es deren 5 und 3.»

Martin Liebrich

Jetzt kommt doch Tempo 50 beim Glattpark
Opfikon Das Temporegime auf der Thurgauerstrasse ist ein Hin und Her:
50 km/h auf Stadtzürcher Seite, dann kurz 30 km/h, und in Opfikon 60 km/h. Bisher.

Flughafen Zürich Wenn am Flug-
hafen Zürich eine Beechcraft
King Air 350 der Deutschen
Flight Calibration Services lan-
det, ist klar: Messflüge stehen an.
Das ist periodisch der Fall, und
zwischen dem 10. und 14. März
wird eswieder soweit sein.Dabei
werden die von Skyguide betrie-
benenNavigationsanlagen über-
prüft. Das Flugzeug verfügt über
modernste Navigationshilfsmit-
tel und ein hochpräzises Flugver-
messungsgerät.

Das wird gemessen
Die Messflüge finden teilweise
am Nachmittag statt, teils aber
auch in der Nacht. Dies ist dann
der Fall, wenn sie während des
ordentlichen Flugbetriebes nicht
durchgeführt werden können.
Sie dauern bis spätestens um
zwei Uhr morgens. Die zwei
motorige Beechcraft wird in der

Umgebung des Flughafens zu
hören sein, werden doch ge-
wöhnlich Durchstarts geflogen.

Wie die Flughafen Zürich AG
aktuellmitteilt,werdendie Instru-
mentenlandesysteme (ILS und
GBAS) der verschiedenen Pisten
ausgemessen.Deren periodische
Überprüfung gilt derGenauigkeit
derNavigationsanlagen.Umdie-
se sicherzustellen, sind Anflüge
erforderlich,die seitlich, oberhalb
und unterhalb des publizierten
Flugweges starten. Es wird des-
halb teilweise auch abseits der
gewohnten Flugrouten geflogen.
Während einerVermessungwird
die jeweilige Flugroutemehrmals
angeflogen. Dabei werden die
Signale, die von der entsprechen-
den Navigationsanlagen gesen-
det werden, aufgezeichnet und
ausgewertet.

Martin Liebrich

Skyguide kündigt
Messflüge an


